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Bebauungsplananderung "Attental-Abrund:lI:g"

Änderung der schriftlichen Festsetzungen

Die schriftlichen Festsetzungen vom 15. Januar 1975, rechtsverbindlich seit

04. Harz 1976, werden wie folgt geandert bzw. erganzt:

1. Die neuen Umfangsgrenzen des Plangebietes ergeben sich aus dem Lageplan

vom 06. September 1990/10. Oktober 1990. Demnach ist das Flurstück Nr.

10 941 vollstandig, wahrend die Flurstücke Nr. 10 938/1, 10 938/2 und

10 938/3 jetzt in das Plangebiet mit einbezogen worden.

2. Die überbaubaren Flachen ergeben sich aus der Nutzungsschablone des

Änderungsplanes vom 10. Oktober 1990. Für die maximale bauliche Nutzung

sind die Nutzungsziffern, 0,4 GRZ und 0,7 GFZ für das Plananderungsgebiet

festgesetzt.

3. Für die bestehenden Hauptgebaude an der Ringstraße sowie der rückwartigen

Anbauten sind in der jetzigen Form beizubehalten. Entlang der Straßenflucht

ist eine Verbreiterung im Rahmen der Landesbauordnungbestimmungen zulassig.

4. Ein rQckwartige Wohnbebauung ist zulassig, wenn

a) eine Gebaudeverbindung entlang der gemeinsamen Grenze geschaffen wird,

b) die Firsthöhe des Hauptgebaudes um nicht mehr als 0,80 m überschritten

wird.

Hinweis: Im übrigen gelten die Bestimmungen der Landesbauordnung in der je

weils gültigen Fassung.

Bürgermeister

08. November 1990




